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Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes 
und weiterer Gesetze 

Vom 17. Juni 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hlermIt verkündet wlrd: 

216 

Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes 
und weiterer Gesetze 

Artikel 1 
Änderung des Kinderbildungsgesetzes 

Das Kinderbildungsgesetz vom 30. Oktober 2007 (Gv. 
NRW. S. 462), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 13. November 2012 (Gv. NRW S. 510) geändert wor
den lSt, wlrd Wle folgt geändert: 

1. Dle Inhaltsüberslcht wlrd Wle folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 3 werden die folgenden 
Angaben emgefügt: 

,,§ 3a Wunsch- und Wahlrecht 

§ 3b Bedarfsanzelge und Anmeldung" 

b) Dle Angabe zu § 8 wlrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 8 Gememsame Förderung aller Kinder" 

c) DIe Angabe zu § 9 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 9 ZusammenarbeIt mIt den Eltern" 

d) Nach der Angabe zu § 9 werden die folgenden 
Angaben emgefügt: 

,,§ 9a ElternmItwlrkung m der Kindertagesem
rIchtung 

§ 9b ElternmItwlrkung auf JugendamtsbezIrks
und Landesebene" 

e) DIe Angabe zu § 13 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 13 Frühkmdliche Bildung" 

f) Nach der Angabe zu § 13 werden die folgenden 
Angaben emgefügt: 

,,§ 13a Pädagogische KonzeptIOn 

§ 13b Beobachtung und DokumentatIOn 

§ 13c Sprachliche Bildung 

§ 13d Angebotsstruktur 

§ 13e ÖffnungszeIten und Schließtage" 

g) DIe Angabe zu § 14 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 14 KooperatIonen und Übergänge" 

h) Nach der Angabe zu § 14 werden die folgenden 
Angaben emgefügt: 

,,§ 14a Z usammenarbel t zur Frühförderung und 
Komplexleistung 

§ 14b ZusammenarbeIt mIt der Grundschule" 

i) DIe Angabe zu § 15 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 15 (weggefallen)" 

j) Nach der Angabe zu § 16 werden die folgenden 
Angaben emgefügt: 

,,§ 16a plus KITA 

§ 16b Zusätzlicher Sprachförderbedarf" 

k) Nach der Angabe zu § 20 wIrd folgende Angabe 
emgefügt: 

,,§ 20a Rücklagen" 

1) Nach der Angabe zu § 21 werden die folgenden 
Angaben emgefügt: 

,,§ 21a Landeszuschuss für plusKITA-EinrIchtun
gen 

§ 21b Landeszuschuss für zusätzlichen Sprach
förderbedarf 

§ 21c Landeszuschuss für Qualifizlerung 

§ 21d Interkommunaler Ausglelch'.' 

m) Nach der Angabe zu § 21d wlrd folgende Angabe 
emgefügt: 

,,§ 21e PlanungsgarantIe" 

n) Dle Angabe zu § 28 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,§ 28 SchlussbestImmung" 

2. § 1 Absatz 3 wlrd Wle folgt gefasst: 

,,(3) Für die Inanspruchnahme von Kindertagesem
rIchtungen und Kindertagespflege SOWIe für die 
Planungsverantwortung gelten die VorschrIften des 
Achten Buches SozIalgesetzbuch - Kinder- und Ju
gendhilfe m der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBL I S. 2022) m der Jeweils 
geltenden Fassung (SGB VIII) unmIttelbar." 

3. § 2 wird WIe folgt gefasst: 

,,§ 2 

Allgemeine Grundsätze 

Jedes Kind hat emen Anspruch auf Bildung und auf 
Förderung semer PersönlichkeIt. Seme Erzlehung 
liegt m der vorrangIgen Verantwortung semer Eltern. 
DIe Familie 1St der erste und bleibt em wIchtIger 
Lern- und Bildungsort des Kindes. DIe Bildungs
und ErzIehungsarbeIt m den TagesemrIchtungen und 
m der Kindertagespflege ergänzt die Förderung des 
Kindes m der Familie und steht damIt m der KontI
nmtät des kmdlichen Bildungsprozesses. Sie OrIen
tIert sIch am Wohl des Kindes. Ziel 1St es, Jedes Kind 
mdivlduell zu fördern." 

4. Nach § 3 werden die folgenden §§ 3a und 3b emge
fügt: 

,,§ 3a 
Wunsch- und Wahlrecht 

(1) Eltern haben das Recht, für die Betreuung ihrer 
Kinder zWIschen den 1m Rahmen der örtlichen Ju
gendhilfeplanungen zur Verfügung stehenden Tages
betreuungsangeboten zu wählen. 

(2) Der Wahl nach Absatz 1 soll am Ort des gewöhnli
chen Aufenthaltes und auch an emem anderen Ort 
entsprochen werden, sofern dies mcht mIt unverhält
msmäßigen Mehrkosten verbunden 1St. DabeI smd die 
Bedürfmsse von Kindern mit oder mIt drohender Be
hmderung an emer wohnortnahen Betreuung m emer 
KindertagesemrIchtung oder m Kindertagespflege zu 
berückSIchtIgen. Bel der Feststellung der Verhältms
mäßigkeIt der Mehrkosten smd alle für die Wahl maß
geblichen Gründe angemessen zu berückSIchtIgen. 

(3) Der zeItliche Umfang des Betreuungsanspruchs 
rIchtet sIch nach dem mdivlduellen Bedarf. DIe El
tern haben das Recht, die BetreuungszeIt für ihre 
Kinder entsprechend ihrem Bedarf und 1m Rahmen 
dieses Gesetzes zu wählen. Die Träger der Tagesem
rIchtungen und die Träger der öffentlichen Jugend
hilfe (Jugendämter) sollen das Angebot an den Be
darfen der Familien ausrIchten und den Wünschen 
für den Betreuungsumfang m TagesemrIchtungen 
und m Kindertagespflege entsprechen. 

§ 3b 
Bedarfsanzeige und Anmeldung 

(1) DIe Inanspruchnahme emes Betreuungsplatzes 
setzt grundsätzlich voraus, dass Eltern dem Jugend
amt spätestens sechs Monate vor Inanspruchnahme 
den für ihr Kind gewünschten Betreuungsbedarf, 
den gewünschten Betreuungsumfang und die Betreu
ungsart schriftlich angezeIgt haben. DIe AnzeIge 
kann auch über elektromsche Systeme, über die Ta
gesemrIchtungen oder über die örtlichen Fachver
mIttlungsstellen für Kindertagespflege erfolgen. 

(2) Eltern, bel denen kurzfrIstIg Bedarf für emen Be
treuungsplatz entsteht, haben diesen gegenüber dem 
Jugendamt unverzüglich anzuzeIgen. DIe Jugendäm
ter sollen 1m Rahmen ihrer Planung auch für Fälle 
Vorkehrungen treffen, m denen die Eltern aus beson
deren Gründen ausnahmsweIse schneller als m der 
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Sechsmonatsfnst nach Absatz 1 emen Betreuungs
platz benötigen. 

(3) DIe Jugendämter müssen den Eltern den Eingang 
der Bedarfsanzeige spätestens nach emem Monat be
stätigen und SIe gleichzeltIg über die örtlichen Kos
tenbeIträge nach § 90 SGB VIII mformleren. Wenn 
mcht bereIts em Betreuungsvertrag abgeschlossen 
wurde, erhalten m den Fällen des Absatzes 1 die El
tern vom Jugendamt m der Regel bIS acht Wochen, 
spätestens aber sechs Wochen vor dem ZeItpunkt, für 
den der Bedarf angemeldet wurde, eme Benachnch
tIgung über die ZuweIsung des Betreuungsplatzes. 

(4) Wenn und soweIt die vor Ort emgesetzten Be
darfsanzelgeverfahren auch vorsehen, dass die Eltern 
den Betreuungsbedarf ihres Kindes m den Tagesem
nchtungen oder bel den örtlichen Fachvermittlungs
stellen für Kindertagespflege persönlich anzeIgen 
können, smd die Träger verpflichtet, an den Bedarfs
anzeigeverfahren mItzuwIrken. Dle Rechte der 
Träger m Zusammenhang mIt der Gestaltung der 
Anmeldung m der Einnchtung und der Aufnahme
entscheidung bleiben unberührt. 

(5) In Ergänzung des Bedarfsanzeigeverfahrens nach 
den Absätzen 1 bls 3 können die Jugendämter nach 
Absprache mIt den betroffenen Trägern von Kinder
tagesemnchtungen auch Verfahren vorsehen, die eme 
Bedarfsanzeige m den Kindertagesemnchtungen be
reIts neun Monate vor Inanspruchnahme emes Tages
emnchtungsplatzes vorsehen. DIe Sechsmonatsfnst 
des Absatzes 1 bleibt unberührt." 

5. § 4 WIrd Wle folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort 
" gleIchzeitig " die Wörter "oder msgesamt mehr 
als acht fremde Kinder" emgefügt. 

b) Absatz 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Kinder" 
die Wörter "gleichzeitIg und" emgefügt. 

bb) Satz 3 WIrd WIe folgt gefasst: 

"Ist die vertragliche und pädagogIsche Zu
ordnung des emzelnen Kindes zu emer be
stimmten Tagespflegeperson mcht gewähr
leIstet oder sollen zehn oder mehr Kinder 
gleIchzeItig oder msgesamt betreut werden, 
so handelt es SIch um eme Tagesemnchtung 
und § 45 SGB VIII findet Anwendung." 

c) Absatz 3 WIrd WIe folgt gefasst: 

"DIe Erlaubms 1St schnftlich beIm Jugendamt zu 
beantragen." 

d) Dem Absatz 6 WIrd folgender Satz angefügt: 

,,§§ 104f. SGB VIII bleiben unberührt." 

6. § 5 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Absatz 1 WIrd nach Satz 1 folgender Satz em
gefügt: 

"Dles gilt nach Ende des KindergartenJahres 
auch für Kinder, die 1m selben KalenderJahr em
geschult werden." 

b) Absatz 2 Satz 4 WIrd WIe folgt gefasst: 

"Dles gilt auch für Kinder, deren GeschwIster m 
emer Kindertagesemnchtung oder m Kinderta
gespflege betreut werden." 

7. DIe Überschnft des § 8 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 8 
Gemeinsame Förderung aller Kinder" 

8. § 9 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschnft werden die Wörter "und EI
ternmItwirkung" gestnchen. 

b) Absatz 1 Satz 3 WIrd WIe folgt gefasst: 

"Dazu 1St den Eltern mmdestens emmallm Kin
dergartenJahr em Gespräch über die EntWIcklung 
ihres Kindes, seme besonderen Interessen und Fä
hIgkeIten SOWIe geplante Maßnahmen zur gezlel
ten Förderung des Kindes anzubIeten." 

c) Absatz 2 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(2) Das pädagogIsche Personal berät und unter
stützt die Eltern und Familien 1m Rahmen semer 
Kompetenzen zu WIchtigen Fragen der Bildung, 
ErZIehung und Betreuung des Kindes." 

d) Dle Absätze 3 bIs 8 werden aufgehoben. 

9. Nach § 9 werden die folgenden §§ 9a und 9b emge
fügt: 

,,§ 9a 

Elternmitwirkung in der 
Kindertageseinrichtung 

(1) In Jeder Kindertagesemnchtung werden zur För
derung der ZusammenarbeIt von Eltern, Personal 
und Trägern die Elternversammlung, der ElternbeI
rat und der Rat der Kindertagesemnchtung gebildet. 
Das Verfahren über die Zusammensetzung der Gre
mIen m der Tagesemnchtung und die Geschäftsord
nung werden vom Träger 1m Einvernehmen mIt den 
Eltern festgelegt, soweIt m diesem Gesetz mcht et
was anderes bestimmt lSt. Bel Wahlen und Abstim
mungen haben Eltern eme Stimme Je Kind. DIe Mit
wIrkungs gremIen sollen die ZusammenarbeIt 
zWIschen den Eltern, dem Träger und dem pädagogI
schen Personal SOWle das Interesse der Eltern für die 
ArbeIt der Einnchtung fördern. 

(2) DIe Eltern der die Einnchtung besuchenden Kin
der bilden die Elternversammlung. DIese WIrd mm
destens emmallm KindergartenJahr von dem Träger 
der Kindertagesemnchtung bIS spätestens 10. Okto
ber emberufen. Eine Einberufung hat außerdem zu 
erfolgen, wenn mmdestens em Drittel der Eltern dies 
verlangt. In der Elternversammlung mformiert der 
Träger über personelle Veränderungen SOWIe pädago
gIsche und kOf!.:zeptIOnelle AngelegenheIten SOWIe die 
angebotenen Offnungs- und BetreuungszeIten. Zu 
den Aufgaben der Elternversammlung gehört die 
Wahl der Mitglieder des ElternbeIrates. DIe Eltern
versammlung soll auch für Angebote zur Stärkung 
der Bildungs- und ErzIehungskompetenz der Eltern 
genutzt werden. 

(3) Der Elternbelrat vertntt die Interessen der El
ternschaft gegenüber dem Träger und der LeItung 
der Einnchtung. DabeI hat er auch die besonderen 
Interessen von Kindern mIt Behmderungen m der 
Einnchtung und deren Eltern angemessen zu be
rücksIchtigen. Das Mandat des ElternbeIrates gilt 
über das Ende emes KindergartenJahres hmaus und 
endet mIt der Wahl emes neuen ElternbeIrates, wenn 
m den Verfahrensregeln und Geschäftsordnungen 
nach Absatz 1 Satz 2 keme andere Regelung getrof
fen wurde. 

(4) Der ElternbeIrat 1St vom Träger und der Leitung 
der Einnchtung rechtzeItig und umfassend über we
sentliche EntscheIdungen m Bezug auf die Einnch
tung zu mformleren und msbesondere vor EntscheI
dungen über die pädagoglsche KonzeptIOn der 
Einnchtung, über die personelle Besetzung, die 
räumliche und sachliche Ausstattung, die Hausord
nung, die ÖffnungszeIten, emen Trägerwechsel SOWIe 
die Aufnahmekntenen anzuhören. Gestaltungshm
welse hat der Träger angemessen zu berücksIchtigen. 

(5) Entscheldungen, die die Eltern m finanzIeller 
HinSIcht berühren, bedürfen grundsätzlich der Zu
stimmung durch den ElternbeIrat. Hierzu zählen vor 
allem die Planung und Gestaltung von Veranstaltun
gen für Kinder und Eltern SOWIe die Verpflegung m 
der Einnchtung, soweIt es slch dabeI zum BeIspIel 
mcht nur um germgfüglge PreIs steIgerungen 1m 
Rahmen allgememüblicher Teuerungsraten handelt. 

(6) Der Rat der Kindertagesemnchtung besteht aus 
Vertretermnen und Vertretern des Trägers, des Perso
nals und des Elternbelrates. Aufgaben smd msbeson
dere die Beratung der Grundsätze der ErzIehungs
und BildungsarbeIt, die räumliche, sachliche und 
personelle Ausstattung SOWIe die Verembarung von 
Kntenen für die Aufnahme von Kindern m die Ein
nchtung. Der Rat der Kindertagesemnchtung tagt 
mmdestens emmal jährlich. 
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§ 9b 
Elternmitwirkung auf Jugendamtsbezirks-

und Landesebene 

(1) DIe ElternbeIräte der Tagesemnchtungen für 
Kinder können sIch auf örtlicher Ebene zu der Ver
sammlung von ElternbeIräten zusammenschließen 
und ihre Interessen gegenüber den Trägern der Ju
gendhilfe vertreten. § 9a Absatz 3 Satz 2 gilt entspre
chend. Sie werden dabeI von den örtlichen und über
örtlichen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe 
unterstützt. DIe Versammlung der ElternbeIräte 
wählt m der Zelt zWIschen dem 11. Oktober und dem 
10. November emen JugendamtselternbeIrat. DIe 
GültIgkeIt der Wahl des Jugendamtselternbelrates 
setzt voraus, dass slch 15 Prozent aller Elternbelräte 
lm Jugendamtsbezlrk an der Wahl beteiligt haben. 
Das Mandat der Mitglieder des Jugendamtseltern
beIrates gilt über das Ende emes Kindergarten]ahres 
hmaus und endet mIt der Wahl emes neuen Jugend
amtselternbelrates, wenn m den Verfahrensregeln 
und Geschäftsordnungen nach Absatz 3 keme andere 
Regelung getroffen wurde. Dem Jugendamtseltern
belrat lSt vom Jugendamt bel wesentlichen die Kin
dertagesemnchtungen betreffenden Fragen die Mög
lichkeIt der Mitwlrkung zu geben. 

(2) Dle Jugendamtselternbelräte können slch auf 
Landesebene m der Versammlung der Jugendamtsel
ternbelräte zusammenschließen. Dle Jugendamtsel
ternbelräte wählen bIS zum 30. November emes ]e
den Jahres aus ihrer Mitte den LandeselternbeIrat. 
Dle GültIgkeIt der Wahl des LandeselternbeIrates 
setzt voraus, dass sIch Jugendamtselternbelräte aus 
15 Prozent aller Jugendamtsbezlrke an der Wahl be
teiligt haben. Dem Landeselternbelrat lSt von der 
Obersten Landes]ugendbehörde bel wesentlichen die 
Kindertagesemnchtungen betreffenden Fragen die 
MöglichkeIt der MitWIrkung zu geben. 

(3) Näheres zum Verfahren und über die Zusammen
setzung der Gremlen auf Jugendamts- und Landes
ebene regeln die Versammlungen der Elternbelräte 
und der Jugendamtselternbelräte m emer Geschäfts
ordnung. Der LandeselternbeIrat erhält für die mIt 
der Wahrnehmung der Aufgaben verbundenen Aus
gaben bls zu 15 000 Euro jährlich. Dle Auszahlung 
des Betrages für die Wahlpenode des Landeseltern
belrats (1. Dezember bls 30. November des Folge]ah
res) erfolgt ab Januar nach der Wahl. DIe Ausgaben 
emer Wahlpenode smd dem überörtlichen Träger der 
Jugendhilfe (Landes]ugendamt) beIm Landschafts
verband Rhemland jährlich spätestens bIS zum 31. 
Januar des Folge]ahres nachzuweIsen. Abschlagszah
lungen smd zu verrechnen." 

10. § 12 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 werden nach 
dem Wort "Familienzentrum" die Wörter '" Status 
als Einnchtung gemäß § 16a oder § 16b" emge
fügt. 

b) In § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 werden das 
Wort "Jahren" durch die Wörter "Monat und 
Jahr" und m Nummer 3 das Wort "Leitungsfrel
stellungsstunden" durch das Wort "LeItungsstun
den" ersetzt. 

11. § 13 WIrd Wle folgt gefasst: 

,,§ 13 
Frühkindliche Bildung 

(1) Bildung 1St die aktIve Ausemandersetzung des 
Kindes mIt semer Umgebung auf der Grundlage seI
ner blshengen Lebenserfahrung. Sie 1St em konst
ruktIver Prozess, bel dem Selbstbildung durch 
unmlttelbare Wahrnehmung und aktIves, expenmen
tIerendes Handeln emerseIts und Einfluss der Umge
bung andererseIts 1m wechselseltIgen Verhältms zu
emander stehen. Bildung WIrkt darauf hm, die 
Entwlcklung des Kindes zu emer elgenständigen 
PersönlichkeIt und den Erwerb semer SOZIalen Kom
petenz unter Beachtung der m Artikel 6 und 7 der 
Verfassung des Landes Nordrhem-Westfalen ge
nannten Grundsätze zu fördern. 

(2) DIe Kindertagesemnchtungen und die Kinder
tagespflege gestalten ihre Bildungsangebote so, dass 
die mdivlduellen Belange und die unterschledlichen 
Lebenslagen der Kinder und ihrer Familien Berück
slChtIgung finden. Dle BildungsgelegenheIten smd 
so zu gestalten, dass die Kinder neben Wissen und 
Kompetenzen auch BereItschaften und Einstellun
gen (welter-) entwlckeln. Das pädagogIsche Perso
nal m Kindertagesemnchtungen und m Kinder
tagespflege beachtet, was die Kinder m ihren 
Bildungs- und EntwIcklungsprozess embrmgen, 
welche MöglichkeIten Sle besItzen, welche ZeIt Sle 
benötIgen, welche ImtIatIve sle zelgen und stImmt 
sem pädagogIsches Handeln darauf ab. Es schafft 
eme anregungsreIche Umgebung, die Jedem Kind 
Frelräume, Muße und ZeIt gibt, um mIt neuen Er
fahrungen und LerngelegenheIten auf seme Welse 
umzugehen. Das Personal beachtet dabel auch, dass 
verlässliche Bindung, Vertrauen und emotlOnale Si
cherheIt den Bildungsprozess des Kindes besonders 
un terstü tzen. 

(3) Dle Kindertagesemnchtungen und die Kinderta
gespflege bIeten auf Basls der EigenaktIvItät des 
Kindes und onentIert an semem Alltag vlelfältlge 
Bildungsmöglichkeiten, die die motonsche, senson
sche, emotIonale, ästhetIsche, kogmtIve, kreatIve, so
ZIale und sprachliche EntWIcklung des Kindes ganz
heItlich fördern und die Begegnung und 
Ausemandersetzung mIt anderen Menschen em
schließen. Wesentlicher Ausgangspunkt für die Ge
staltung der pädagoglschen ArbeIt smd die Stärken, 
Interessen und Bedürfmsse des Kindes. 

(4) Das pädagoglsche Personal m der Kindertages
betreuung verbmdet gememsame Bildung und ErZle
hung aller Kinder mIt mdivldueller Förderung. Es 
leIstet emen BeItrag zu mehr ChancengleIchheIt der 
Kinder, unabhänglg von Geschlecht, sozlaler oder 
ethmscher Herkunft und zum Ausglelch mdiVlduel
ler und sozlaler Benachteiligungen. 

(5) Bildung und Erzlehung sollen dazu beItragen, 
dass alle Kinder SIch m ihren unterschledlichen Fä
hIgkeIten und LebenssItuatlOnen anerkennen, POSltI
ve BeZIehungen aufbauen, slch gegenseltIg unterstüt
zen, zu Gememsmn und Toleranz befähIgt und m 
ihrer mterkulturellen Kompetenz gestärkt werden. 

(6) DIe Bildungs- und ErzlehungsarbeIt WIrkt dar
auf hm, Kinder zur glelchberechtIgten gesellschaftli
chen Teilhabe zu befählgen. Daher sollen Kinder ih
rem Alter, ihrem Entwlcklungsstand und ihren 
Bedürfmssen entsprechend bel der Gestaltung des 
Alltags m der Kindertagesemnchtung oder m der 
Kindertagespflege mItwlrken. Sie smd vom pädago
glschen Personal bel allen Sle betreffenden Angele
genheIten alters- und entwlcklungsgerecht zu betel
ligen. Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung ihrer 
Rechte smd m Tagesemnchtungen geelgnete Verfah
ren der Beteiligung und die MöglichkeIt der Be
schwerde m persönlichen AngelegenheIten vorzuse
hen und zu praktIZIeren." 

12. Nach § 13 werden die folgenden §§ 13a bls 13e em
gefügt: 

,,§ 13a 
Pädagogische Konzeption 

(1) Dle Tagesemnchtungen führen die Bildung, Er
zlehung und Betreuung nach emer elgenen träger
oder emnchtungsspezifischen pädagoglschen Kon
zeptlOn durch. DIese KonzeptlOn muss Ausführungen 
zur Eingewöhnungsphase, zur Bildungsförderung, 
msbesondere zur sprachlichen und motonschen För
derung, zur Sicherung der Rechte der Kinder, zu 
Maßnahmen der Qualitätsentwlcklung und -slChe
rung und zur Erzlehungspartnerschaft mIt den El
tern enthalten. Wenn m der Kindertagesemnchtung 
auch unter Dreijähnge betreut werden, muss die pä
dagoglsche KonzeptlOn auch auf diesbezügliche Be
sonderheIten emgehen. 

(2) Dle pädagoglsche ArbeIt m Kindertagesemnch
tungen onentIert slch dabel an den Grundsätzen zur 
Bildungsförderung für Kinder. 
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(3) Absätze 1 und 2 sollen m der Kindertagespflege 
entsprechend angewendet werden. 

§ 13b 
Beobachtung und Dokumentation 

(1) Grundlage der Erfüllung des Bildungs- und Er
zIehungsauftrages, msbesondere der mdivlduellen 
stärkenonentierten ganzheItlichen Förderung emes 
Jeden Kindes 1st eme regelmäßige alltagsmtegnerte 
wahrnehmende Beobachtung des Kindes. DIese 1st 
auch auf seme MöglichkeIten und auf die mdivlduel
le Vielfalt semer Handlungen, Vorstellungen, Ideen, 
Werke und Problemlösungen genchtet. DIe Beobach
tung und Auswertung mündet m die regelmäßige Do
kumentatIOn des Entwlcklungs- und Bildungspro
zesses des Kindes (BildungsdokumentatIOn). Nach 
emem umfassenden Aufnahmegespräch mIt den El
tern und emer Eingewöhnungsphase, spätestens aber 
sechs Monate nach Aufnahme des Kindes m die Kin
dertagesemnchtung, erfolgt eme erste DokumentatI
on. Entsprechendes 1st für die Förderung m Kinder
tagespflege anzustreben. DIe BildungsdokumentatIOn 
setzt die schnftliche ZustImmung der Eltern voraus. 

(2) DIe BildungsdokumentatIOn 1st auch Gegenstand 
von EntwIcklungsgesprächen mIt den Eltern. Wenn 
die Eltern m zeItlicher Nähe zur InformatIOnsweIter
gabe schnftlich zugestImmt haben, WIrd SIe den 
Grundschulen zur EinSIchtnahme zur Verfügung ge
stellt und von den Lehrkräften des Pnmarberelchs m 
die weItere mdivlduelle Förderung embezogen. DIe 
Eltern smd dabeI auf ihre WiderspruchsmöglichkeIt 
hmzuwelsen. Endet die Betreuung des Kindes m der 
Tagesemnchtung, WIrd die BildungsdokumentatIOn 
den Eltern ausgehändigt. 

§ 13c 
Sprachliche Bildung 

(1) Zur Erfüllung des Bildungs- und ErzIehungsauf
trages gehört die kontmUlerliche Förderung der 
sprachlichen EntwIcklung. Sprachbildung 1St em all
tagsmtegnerter, wesentlicher Bestandteil der früh
kmdlichen Bildung. Sprache 1St schon m den ersten 
LebensJahren das WIchtIgste Denk- und Verständi
gungswerkzeug. DIe Mehrsprachlgkeit von Kindern 
1St anzuerkennen und zu fördern. Sie kann auch 
durch die Förderung m bilingualen Kindertagesem
nchtungen oder bilingualer Kindertagespflege unter
stützt werden. 

(2) DIe sprachliche EntwIcklung 1St 1m Rahmen die
ses kontmUlerlichen Prozesses regelmäßig und be
gmnend mIt der Beobachtung nach § 13b Absatz 1 
Satz 4 unter Verwendung geeIgneter Verfahren zu be
obachten und zu dokumentIeren. DIe Sprachent
wIcklung soll 1m Rahmen der bestehenden Möglich
keIten auch m anderen Muttersprachen beobachtet 
und gefördert werden. 

(3) DIe pädagogIsche KonzeptIon nach § 13a muss 
Ausführungen zur alltagsmtegnerten kontmUlerli
chen BegleItung und Förderung der sprachlichen Bil
dung der Kinder und zur gezlelten mdivlduellen 
Sprachförderung enthalten. 

(4) Für Jedes Kind, das eme besondere Unterstüt
zung m der deutschen Sprache benötIgt, 1st eme ge
ZIelte Sprachförderung nach dem mdivlduellen Be
darf zu gewährleIsten. 

§ 13d 
Angebotsstruktur 

(1) Der Träger emer Tagesemnchtung kann die päd
agogIsche Angebotsstruktur und Gruppenbildung 
nach semer KonzeptIOn festsetzen. 

(2) Auch wenn m emer Einnchtung Gruppen gebil
det werden, die SIch aus verschIedenen oder aus An
teilen der Gruppenformen nach der Anlage zu § 19 
Absatz 1 zusammensetzen, hat der Träger die Anzahl 
der m emer Gruppe betreuten Kinder so festzulegen, 
dass Jedes entsprechend semem Alter und semer 
EntwIcklung gefördert werden kann. Werden m emer 
Einnchtung auch Kinder mIt Behmderungen be-

treut, so 1St der besondere Bedarf für die gememsame 
Förderung von Kindern mIt und ohne Behmderungen 
bel der Personalbemessung oder der Festlegung der 
Gruppengröße zu berückSIchtIgen. 

(3) Für die bestmögliche Förderung der Kinder, zur 
ErweIterung des HandlungsspIelraums m den Ein
nchtungen und der PerspektIven auf das emzelne 
Kind kann SIch das pädagogIsche Personal m Tages
emnchtungen für Kinder, vor allem m Familienzent
ren und plusKITA-Einnchtungen 1m Sinne des § 16a, 
aus multIprofessIOnellen Teams zusammensetzen, bel 
denen SIch die FähIgkeIten und Kenntmsse der 
TeammItglieder ergänzen. DIes setzt voraus, dass die 
Standards an die Besetzung der Personalkraftstun
den nach der Anlage zu § 19 emgehalten werden. 

(4) Wird m der Tagesemnchtung Mittagessen ange
boten, so 1St Jedenfalls Jedem Kind mIt emer wö
chentlichen BetreuungszeIt ab 35 Stunden grund
sätzlich die Teilnahme zu ermöglichen. 

(5) Der Träger hat das pädagogIsche Angebot so zu 
gestalten, dass grundsätzlich alle Kinder unabhängIg 
von der wöchentlichen BetreuungszeIt an besonderen 
Angeboten zu ausgewählten Anlässen, beIspIelsweIse 
zur Förderung der ErzIehungspartnerschaft ZWIschen 
Eltern und pädagogI~~hem Personal oder m Zusam
menhang mIt dem Ubergang m die Grundschule, 
Festen und Veranstaltungen teilnehmen können. 

§ 13e 

Öffnungszeiten und Schließ tage 

(~) Jede Kindertagesemnchtung soll bedarfsgerechte 
Offnungs- und BetreuungszeIten unter BerückSIchtI
gung des Kindeswohls und der Elternwünsche anbIe
ten. Grundlage für die angebotenen BetreuungszeI
ten 1St die örtliche Jugendhilfeplanung. In der Regel 
1St eme durchgehende Betreuung über Mittag anzu
bIeten. DIe Tagesemnchtung kann nach Anhörung 
des ElternbeIrates zur Sicherung ihres Bildungs
und ErzIehungsauftrages KernzeIten festlegen. DIe 
wöchentliche BetreuungszeIt emes Kindes ergibt SIch 
aus der Summe der regelmäßigen BetreuungszeIten 
Je Wochentag. 

(2) Kindertagesemnchtungen smd verpflichtet, ganz
jähng eme regelmäßige Betreuung und Förderung al
ler aufgenommenen Kinder zu gewährleIsten. DIe 
Anzahl der jährlichen Schließtage (ohne Samstage, 
$.onn- und FeIertage) soll zwanZIg und darf dreißig 
Offnungstage mcht überschreIten. 

(3) Kindertagesemnchtunge~ m Betneben oder an 
Ausbildungsstätten bIeten Offnungs- und Betreu
ungszeIten, die SIch unter besonderer Beachtung des 
Kindeswohls an den ArbeIts- und AusbildungszeIten 
der Eltern onentIeren. 

(4) Kindertagesemnchtungen smd verpflichtet, El
tern von Kindern, die bel Schließung der Einnchtun
gen an Fenentagen weder von ihren Eltern noch auf 
andere Welse angemessen betreut und gefördert wer
den können, auf § 22a Absatz 3 Satz 2 SGB VIII hm
zuweIsen und die Sicherstellung emer anderweItIgen 
BetreuungsmöglichkeIt soweit möglich zu unterstüt
zen." 

13. § 14 WIrd durch die folgenden §§ 14 bIS 14b ersetzt: 

,,§ 14 

Kooperationen und Übergänge 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz 
und zur Sicherung emes beständigen Bildungs- und 
ErzIehungsprozesses des Kindes sollen msbesondere 
das pädagogIsche Personal m den Tagesemnchtun
gen und die Tagespflegepersonen unter BerückSIchtI
gung klemräumlger Geblets- und SOZIalstrukturen 
mitemander, aber auch mit anderen Einnchtungen 
und DIensten, die ihren AufgabenbereIch berühren, 
zusammenarbeIten. DIese ZusammenarbeIt soll zum 
Wohl des Kindes, m emem gleIchberechtIgten, part
nerschaftlichen Verhältms und unter Beachtung des 
Rechts auf mformatIOnelle SelbstbestImmung der 
Kinder und ihrer Eltern erfolgen. 
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(2) Zur Ausgestaltung der örtlichen KooperatIOn 
zWlschen Tagesemnchtungen und Tagespflegeperso
nen sollen KooperatIOnsverembarungen geschlossen 
werden, die beIspIelsweIse regelmäßigen Informatl
onsaustausch sIchern oder gememsame Fort- und 
WeIterbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen 1m 
SozIalraum enthalten. Das Jugendamt fördert die 
ZusammenarbeIt ZWIschen Kindertagesemnchtun
gen und Kindertagespflege. 

§ 14a 
Zusammenarbeit zur Frühförderung 

und Komplexleistung 

Zur Unterstützung der Förderung von Kindern mit 
Behmderung oder von Behmderung bedrohter Kin
der arbeiten dieJemgen Tagesemnchtungen für Kin
der und Kindertagespflegestellen, die Kinder mit und 
ohne Behmderung gememsam betreuen, unter regel
mäßiger EinbezIehung der Eltern mit den Sozlalhil
fe-, den anderen RehabilitatIOnsträgern und den 
Lelstungserbrmgern zusammen. DIe LeIstungen der 
Frühförderung und Komplexleistung können auch m 
den Räumlichkeiten der Tagesemnchtungen erbracht 
werden, soweit hIerfür Verembarungen getroffen 
wurden und die Voraussetzungen für die Lelstungs
erbrmgung m der Kindertagesemnchtung gegeben 
smd. 

§ 14b 
Zusammenarbeit mit der Grundschule 

(1) Kindertagesemnchtungen arbeiten mit der Schu
le m Wahrnehmung emer gememsamen Verantwor
tung f~:r die beständige Förderung des Kindes und 
semen Ubergang m die GrundschD.~e zusammen. 

(2) Zur Sicherung gel.~ngender Zusammenarbeit und 
zur Gestaltung des Ubergangs vom Elementar- m 
den Pnmarberelch gehören msbesondere 

1. eme kontmmerliche gegenseltlge InformatIOn 
über die Bildungsmhalte, -methoden und -kon
zepte, 

2. die Kontmmtät bel der Förderung der EntWIck
lung der Kinder, 

3. regelmäßige gegenseitIge HospitatIOnen, 

4. die für alle Beteiligten erkennbare Benennung 
fester Ansprechpersonen m belden InstltutIOnen, 

5. gememsame (Informatlons-) Veranstaltungen für 
die Eltern und Familien der Kinder, 

6. gememsame Konferenzen zur Gestaltung des 
Ubergangs m die Grundschule und 

7. gememsame Fort- und WeIterbildungsmaßnah-
men der Fach- und Lehrkräfte. 

(3) Der Schulträger lädt gememsam mit den LeIte
rmnen und Leitern der Tagesemnchtungen für Kin
der und der Grundschulen die Eltern, deren Kinder 
m zweI Jahren emgeschult werden, zu emer Informa
tIOnsveranstaltung em, m der die Eltern über Förder
möglichkeiten 1m Elementarbereich und Pnmar
berelch msbesondere auch über die Bedeutung 
kontmmerlich aufemander aufbauender Bildungs
prozesse beraten werden. 

(4) Zur Durchführung der Feststellung des Sprach
standes nach § 36 Absatz 2 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (Gv. NRW. S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2014 (Gv. 
NRW. S. 268) geändert worden 1St, m der Jeweils gel
tenden Fassung erhebt der Träger der Tagesemnch
tung, die nach diesem Gesetz gefördert WIrd oder die 
der Obersten LandesJugendbehörde oder emer von 
ihr beauftragten Stelle eme den Anforderungen des 
§ 13c entsprechende Sprachstandsbeobachtung, -do
kumentatlOn und -förderung nachweIst, bel den El
tern, deren Kinder zur Teilnahme an der Sprach
standsfeststellung verpflichtet smd, die folgenden 
Daten und übermittelt SIe an das zuständige Schul
amt: 

1. Name und Vorname des Kindes; 

2. Geburtsdatum; 

3. Geschlecht; 

4. Familiensprache; 

5. Aufnahmedatum m der Kindertagesemnchtung; 

6. Namen, Vornamen und Anschriften der Eltern; 

7. Vorliegen der Zustlmmung nach § 13b Absatz 1 
Satz 6. 

Soweit Kinder 1m Rahmen der Pflichten nach § 36 
Absatz 2 des Schulgesetzes NRW m emer Kinderta
gesemnchtung zusätzlich sprachlich gefördert wer
den, 1st der Träger der Einnchtung verpflichtet, An
gaben über die Teilnahme der Kinder an dieser 
zusätzlichen Sprachförderung dem zuständigen 
Schulamt mItzuteilen." 

14. § 15 WIrd aufgehoben. 

15. § 16 Absatz 1 WIrd Wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,1. InformatIOns- und Beratungsangebote zur Un
terstützung der Eltern bel der Förderung ihrer 
Kinder vorhalten oder leIcht zugänglich vermit
teln, und Beratungs- und Hilfsangebote für El
tern und Familien bündeln und mItemander ver
netzen,'.' 

b) In Nummer 2 werden die Wörter "Hilfe und" ge
stnchen. 

c) Nummer 4 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,4. Sprachförderung für Kinder und ihre Familien 
anbIeten, auch solche die über § 13c hmausgeht; 
msbesondere smd dies Sprachfördermaßnahmen 
für Kinder 1m Alter ZWIschen VIer Jahren und 
Schulemtntt mit zusätzlichem Sprachförderbe
darf, die keme Kindertagesemnchtung besuchen" 

16. Nach § 16 werden die folgenden §§ 16a und 16b em
gefügt: 

,,§ 16a 
plusKITA 

(1) DIe plusKITA 1st eme Kindertagesemnchtung 
mit emem hohen Anteil von Kindern mit besonderem 
Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses. Sie 
muss als plusKITA m die örtliche Jugendhilfepla
nung aufgenommen worden sem. 

(2) DIe plus KITA hat m besonderer Welse die Auf
gabe, 

1. bel der mdivlduellen Förderung der Kinder deren 
PotenZIale zu stärken, die alltags kulturelle Pers
pektlve zu berückslchtlgen und SIch an den le
bensweltlichen Motlv- und Problemlagen der Fa
milien zu onenüeren, 

2. zur Stärkung der Bildungschancen auf die Le
benswelt und das Wohnumfeld der Kinder abge
stlmmte pädagogIsche Konzepte und Handlungs
formen zu entWIckeln, 

3. zur Stärkung der Bildungschancen und zur SteI
gerung der NachhaltlgkeIt, die Eltern durch ad
ressatengerechte ElternarbeIt und -stärkung re
gelmäßig m die Bildungsförderung emzubezlehen, 

4. SIch über die Pflichten nach § 14 hmaus m die lo
kalen Netzwerkstrukturen durch Jeweils eme fes
te Ansprechperson aus der Kindertagesemnch
tung emzubrmgen, 

5. SIch zur WeiterentWIcklung der mdivlduellen zu
sätzlichen Sprachförderung, über die Pflichten 
nach § 13c hmaus, zum BeIspIel durch die regel
mäßige Teilnahme an Fort- und WeIterbildungs
maßnahmen zu qualifiZIeren und die Bildungs
und ErzIehungsarbeIt den speZIellen Anforderun
gen anzupassen, 

6. die Ressourcen ihres pädagogIschen Personals 
durch konkrete Maßnahmen beIspIelsweIse regel
mäßige SuperviSIOn, Schulung und Beratung, 
Fort- und Weiterbildung oder größere Multlpro
fessIOnalität 1m Team zu stärken. 
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§ 16b 

Zusätzlicher Sprachförderbedarf 

SoweIt die Kindertagesemnchtungen Mittel für zu
sätzlichen Sprachförderbedarf erhalten, haben SIe 1m 
Team eme sozIalpädagogIsche Fachkraft, die m der 
Regel über nachgewIesene besondere Erfahrungen 
und Kenntmsse m der Sprachförderung verfügt, zu 
beschäftIgen. Der Träger stellt SIcher, dass die vom 
Jugendamt zur Verfügung gestellten Landeszuschüs
se zur FinanzIerung zusätzlicher Fachkraftstunden 
emgesetzt werden, die über den 1. Wert der Tabelle m 
der Anlage zu § 19 Absatz 1 hmausgehen. Er sorgt 
außerdem dafür, dass diese Fachkraft durch die re
gelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungs
maßnahmen die speZIellen Anforderungen dieser Ta
gesemnchtung SIchert und weIter entWIckelt. 

17. § 17 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter "gelten die Grund
sätze für die Bildungs- und ErzIehungsarbeIt 
nach" durch das Wort " gilt " ersetzt. 

b) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze ange
fügt: 

"Dlese QualifikatIOn soll m der Regel spätestens 
ab der Betreuung emes zweIten Kindes begonnen 
worden sem. Wegen der BesonderheIten des TätIg
keItsfeIdes können die Jugendämter bestImmen, 
dass auch sozIalpädagogIsche Fachkräfte mIt Pra
XIS erfahrung über eme QualifikatIon zur Kinder
tagespfiege verfügen müssen. In diesen Fällen 
sollten die QualifikatIOnsanforderungen 1m Stun
denumfang der Hälfte des Standards des Deut
schen JugendinstItuts entsprechen." 

c) Absatz 3 WIrd aufgehoben. 

18. § 18 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 5 WIrd die Angabe "Abs." durch 
das Wort "Absatz" ersetzt und nach dem Wort 
" genannten " das Wort "wöchentlichen" emgefügt. 

b) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze ange
fügt: 

"Dle kommunale Jugendhilfeplanung stellt SIcher, 
dass m ihrem BeZIrk alle BetreuungszeIten m be
darfsgerechtem Umfang vorgehalten werden. DIe 
Träger sollen ermöglichen, dass Eltern Betreu
ungsverträge für ihre Kinder abschließen können, 
die ihrem tatsächlichen Bedarf entsprechen." 

c) In Absatz 3 WIrd die Nummer 2 durch die folgen
den Nummern 2 bIS 5 ersetzt: 

,,2. der Träger die Regelungen dieses Gesetzes und 
die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts
vorschnften beachtet, 

3. die Anzahl der Schließtage dreißig Öffnungsta
ge mcht überschreItet, 

4. die LeItung der Einnchtung und die LeItung 
Jeder Gruppe emer SOZIalpädagogIschen Fach
kraft übertragen smd 

und 

5. SIch die Zahl der Kip.der pro Gruppe und der 
Personalemsatz 1m Ubngen an den BeschreI
bungen der Gruppenformen m der Anlage zu 
§ 19 Absatz 1 onentIert und Grundlage für die 
Personalbemessung 1St. DIese OnentIerung 1St 
m der Regel dann gegeben, wenn mmdestens 
die vorgesehenen Personalkraftstunden des 
ersten Wertes der Anlage zu § 19 Absatz 1 vor
gehalten werden." 

d) Absatz 4 WIrd WIe folgt geändert: 

aa) Satz 1 WIrd aufgehoben. 

bb) DIe Angabe "Abs." WIrd durch das Wort "Ab
satz" ersetzt. 

e) Absatz 5 WIrd aufgehoben. 

19. § 19 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 4 WIrd WIe folgt gefasst: 

"Hierzu erfolgt eme monatliche Erfassung durch 
den Träger der Einnchtung auf der Grundlage 
des Betreuungsvertrages bIS spätestens zum Ende 
des übernächsten Monats." 

b) Absatz 2 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(2) DIe Kindpauschalen erhöhen SIch jährlich, 
erstmals für das Kindergarten]ahr 2015/2016, um 
1,5 Prozent." 

c) Absatz 4 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(4) Aus der EntscheIdung der Jugendhilfepla
nung nach Absatz 3 ergeben SIch bIS zum 15. 
März Höhe und Anzahl der auf eme Einnchtung 
entfallenden Kindpauschalen (Kindpauschalen
budget). Das Jugendamt 1St berechtIgt, bereIts be
willigte Kindpauschalen ZWIschen dem 15. März 
und dem Begmn des Kindergarten]ahres 1m Ein
vernehmen mIt den Trägern 1m Bedarfsfall auf 
andere Einnchtungen zu übertragen, wenn dies 
mcht zu emer Erhöhung des Zuschusses nach 
§ 21 Absatz 1 führt. Bis zum 31. Juli 2015 smd 
AbweIchungen ZWIschen den Ergebmssen der Ju
gendhilfeplanung und der tatsächlichen Inan
spruchnahme bel der Festsetzung der endgültIgen 
Zahlungen nur zu berückSIchtIgen, wenn SIe be
zogen auf die Einnchtung über zehn Prozent der 
Jeweiligen yördersumme hmausgehen. Satz 3 gilt 
mcht für UberschreItungen aufgrund von Kind
pauschalen für Kinder mIt Behmderung oder 
Kinder, die von emer wesentlichen Behmderung 
bedroht smd, und bel denen dies von emem Trä
ger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde. Ab 
dem 1. August 2015 werden AbweIchungen 1m 
Sinne von Satz 3 bel der Festsetzung der endgül
tIgen Zahlungen berückSIchtIgt; dabeI 1St die end
gültIge Zahlung bel UnterschreItungen mmdes
tens m Höhe der PlanungsgarantIe gemäß des am 
1. August 2015 m Kraft tretenden § 21e festzuset
zen. Das Jugendamt stellt für das am 31. Juli en
dende Kindergartenphr die Ergebmsse nach 
Satz 3 und 4 fest und meldet SIe dem Landes]u
gendamt bIS zum 15. Oktober desselben Kalen
derJahres. DIe Pflichten aus Satz 6 gelten ab dem 
1. August 2015 für die Ergebmsse nach Satz 5 
entsprechend." 

d) Absatz 6 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(6) Für die Betreuung von Kindern nach Schu
lemtntt werden Kindpauschalen nur bel Betreu
ung m emer bestehenden Gruppe mIt ausschließ
lich Kindern 1m schulpflichtIgen Alter (Horte) 
gezahlt. Für die Betreuung von Kindern m Horten 
werden nur Kindpauschalen für 25 oder 35 Stun
den wöchentliche BetreuungszeIt gezahlt." 

20. § 20 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 1 WIrd WIe folgt gefasst: 

,,(1) Das Jugendamt gewährt dem Träger der Ein
nchtung emen Zuschuss für die Aufgaben nach 
diesem Gesetz, wenn der FinanzIerungsanteil des 
Trägers an den Kindpauschalen nach § 19 geleIS
tet WIrd. DIeser Zuschuss beträgt 88 Prozent der 
Kindpauschalen nach § 19, wenn es SIch um eme 
Kirche oder ReligIOnsgememschaft des öffentli
chen Rechts handelt (kIrchliche Trägerschaft). 
Wenn es SIch um emen anerkannten Träger der 
freIen Jugendhilfe nach § 6 Absatz 1 handelt, der 
mcht zugleIch m kIrchlicher Trägerschaft 1St (an
dere freIe Trägerschaft), erhöht SICh der Zuschuss 
auf 91 Prozent. SoweIt es SIch beIm Träger um eI
nen Verem handelt, dem ErZIehungsberechtIgte 
von mmdestens 90 Prozent der die Einnchtung 
besuchenden Kinder angehören, die nach ihrer 
Zahl oder der Satzung sowohl die für die laufen
de Beschlussfassung als auch die für die Ände
rung der Satzung erforderliche MehrheIt haben 
(ElternmitIatIven), erhöht SIch der Zuschuss auf 
96 Prozent. Der Zuschuss beträgt 79 Prozent, 
wenn es SIch beIm Träger der Einnchtung um den 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, eme 
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sonstlge krelsangehönge Gememde oder emen 
sonstlgen Gememdeverband (kommunale Träger
schaft) handelt. Führt der Wechsel der Träger
schaft zu emer Erhöhung des Zuschusses, so er
hält der neue Träger den blshengen Zuschuss. 
Ausnahmen von Satz 6 bedürfen der Zustlmmung 
der obersten LandesJugendbehörde." 

b) Absatz 2 Satz 3 wIrd WIe folgt gefasst: 

"Ein Betrag m Höhe VOn 2 798,13 Euro für Jede 
Gruppe m der Tagesemnchtung und der m Ab
satz 1 zugrunde liegende Eigenanteil des Trägers 
smd 1m Wege des Vorabzuges zu berückslchtlgen." 

c) Absatz 3 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(3) Bel emgrupplgen Einnchtungen, die am 28. 
Februar 2007 m Betneb waren, kann unter Be
rückslchtlgung des m Absatz 1 zugrunde liegen
den Eigenanteils des Trägers em weIterer Pau
schalbetrag von bIS zu 15 000 Euro geleIstet 
werden, wenn der Träger ohne diesen zusätzlichen 
Betrag die Einnchtung mcht ausreIchend finan
ZIeren kann. Waldkmdergartengruppen können 
unter Berückslchtlgung des m Absatz 1 zugrunde 
liegenden Eigenanteils des Trägers ebenfalls eI
nen weIteren Pauschalbetrag VOn bIS zu 15 000 
Euro Je Waldkmdergartengruppe erhalten, wenn 
der Träger ohne diesen zusätzlichen Betrag die 
Einnchtung mcht ausreIchend finanZIeren kann. 
SoweIt die Voraussetzungen vorliegen, können für 
eme Einnchtung Pauschalbeträge nach Satz 1 
und Satz 2 auch nebenemander geleIstet werden. 
Über die Gewährung des Betrages entscheIdet 
das Jugendamt 1m Benehmen mIt dem Träger der 
Einnchtung." 

d) Absatz 4 wIrd WIe folgt gefasst: 

"DIe 1m Rahmen dieses Gesetzes gezahlten Mittel 
emschließlich des slCh aus Absatz 1 ergebenden 
Trägeranteils smd zur Erfüllung von Aufgaben 
nach diesem Gesetz zu verwenden. Der Träger der 
Einnchtung erklärt gegenüber dem Jugendamt 
die entsprechende Mittelverwendung und legt 
diese durch emen veremfachten Verwendungs
nachweIs bIS zum 28. Februar des auf das Ende 
des Kindergartenjahres folgenden Kalenderjahres 
dar. DIeser umfasst 

a) die Erträge emschließlich des Trägeranteils, 

b) die Zuführung VOn anderen Einnchtungen, 

c) die Zuführung aus Rücklagen, 

d) die Aufwendungen, unterteilt m Personalkos
ten, InvestItlonen, Mieten, Sachkosten und 
sonstlge Aufwendungen, 

e) die Zuführung an andere Einnchtungen, 

f) die Zuführung zur Rücklage, 

g) die Höhe der Rücklage, 

h) die Verfügungspauschale nach § 21 Absatz 3, 

i) die zusätzliche U3-Pauschale nach § 21 Ab
satz 4, 

j) den Einsatz des Landeszuschusses für plusKI
TA-Einnchtungen nach § 21a und 

k) den Landeszuschuss für zusätzlichen Sprach
förderbedarf nach § 21b m Verbmdung mIt 
§ 16b. 

Er weIst dem Jugendamt den Einsatz des Perso
nals nach Art der Pauschale nach. DIe dem Ver
wendungsnachweIs zugrunde liegenden Belege 
smd dreI Jahre nach Abschluss des Kassenjahres 
aufzubewahren. Das Jugendamt und das Landes
Jugendamt smd zur stlchprobenhaften und an
lassbezogenen Prüfung der NachweIse 1m Hin
blick auf die ordnungsgemäße Verwendung nach 
Satz 1 berechtlgt." 

e) Absatz 5 wIrd WIe folgt gefasst: 

"Eine mcht zweckentsprechende oder eme mcht 
an den Vorgaben der m der Anlage zu § 19 Ab
satz 1 genannten Standards (Personalausstattung 

und Gruppenstärken) ausgenchtete Verwendung 
der Mittel berechtlgt das Jugendamt zur Rückfor
derung der Zuschüsse. Das Jugendamt stellt für 
das am 31. Juli endende Kindergarten)ahr die 
Summe der nach Satz 1 zurückgeforderten Mittel 
fest und meldet dem Landes]ugendamt das Er
gebms bIS zum Ende des auf die Feststellung fol
genden Monats, spätestens Jedoch bIS zum 30. Ap
ril des Folgejahres. Das Jugendamt erstattet dem 
Land den SIch aus § 21 Absatz 1 ergebenden pro
zentualen Anteil des zurückgeforderten Betrages." 

f) Nach Absatz 5 WIrd der folgende Absatz 6 emge
fügt: 

,,(6) Kommt der Träger semen Verpflichtungen 
aus § 19 Absatz 1 Satz 4 oder aus § 20 Absatz 4 
mcht mnerhalb den vorgegebenen FrIsten nach, 
kann das Jugendamt die Zuschüsse für die fol
genden Monate zurückhalten. Kommt der Träger 
semer Verpflichtung nach, werden die Zuschüsse 
für höchstens sechs Monate nachträglich ausge
zahlt." 

g) Der blshenge Absatz 6 WIrd Absatz 7. 

21. Nach § 20 WIrd folgender § 20a emgefügt: 

,,§ 20a 
Rücklagen 

(1) In emem Kindergartenjahr mcht verausgabte 
Mittel smd emschließlich des SIch aus § 19 Absatz 1 
ergebenden Trägeranteils emer Rücklage zuzuführen, 
wenn m der emzelnen Einnchtung mmdestens die 
vorgesehenen Personalkraftstunden des ersten Wer
tes der Anlage zu § 19 Absatz 1 vorgehalten werden. 
DIe Rücklage des Trägers 1St nachweIslich m den 
Folgejahren zur Erfüllung von Aufgaben nach die
sem Gesetz zu nutzen. Sie 1st angemessen zu verzm
sen. DIe Berechnung der zuläSSIgen Rücklagenhöhe 
erfolgt emnchtungsbezogen, die Verwendung kann 
trägerbezogen erfolgen. 

(2) Ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 darf die 
Rücklage den Betrag von zehn Prozent des Kindpau
schalenbudgets nach § 19 Absatz 4 Je Einnchtung 
des Trägers mcht überschreIten. Sie darf bIS zu fünf
zehn Prozent des Kindpauschalenbudgets betragen, 
wenn m der Einnchtung Personal m vollem Umfang 
des zweIten Personalkraftstundenwertes nach der 
Tabelle der Anlage zu § 19 vorgehalten WIrd. 

(3) AbweIchend von Absatz 2 darf für die Einnch
tung, die 1m Eigentum des Trägers steht oder bel der 
dem Träger das Erbbaurecht am Gebäude der Ein
nchtung zusteht oder bel der der Träger WIrtschaft
lich dem Eigentümer gleIchgestellt 1St, der Höchstbe
trag der Rücklage um das Sechsfache des Betrages 
nach § 20 Absatz 2 Satz 3 überschntten werden. 

(4) Der Bestand der Rücklage 1St jährlich zum Stlch
tag 31. Juli nachzuweIsen. Beträge, die den zuläSSI
gen Höchstbetrag der Rücklage übersteIgen, smd 
dem Jugendamt m Höhe des prozentualen Anteils 
nach § 20 Absatz 1 zu erstatten. Das Jugendamt er
stattet dem Land den SIch aus § 21 Absatz 1 ergeben
den prozentualen Anteil des überschIeßenden Betra
ges." 

22. § 21 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 WIrd WIe folgt gefasst: 

"Der Zuschuss beträgt 1m Fall des 

1. § 20 Absatz 1 Satz 2: 36,5 Prozent, 

2. § 20 Absatz 1 Satz 3: 36,0 Prozent, 

3. § 20 Absatz 1 Satz 4: 38,5 Prozent, 

4. § 20 Absatz 1 Satz 5: 30,0 Prozent 

der gemäß § 19 gezahlten Kindpauschale, außer 
m den Fällen des § 20 Absatz 1 Satz 6." 

b) Absatz 2 Satz 1 WIrd WIe folgt gefasst: 

"Für Jedes Kind, das auf Grund des § 36 Absatz 2 
des Schulgesetzes NRW eme zusätzliche Sprach
förderung erhält, gewährt das Land bIS zum 31. 
Juli 2016 dem Jugendamt bIS zum Schulemtntt 
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des Kindes emen zusätzlichen Zuschuss m Höhe 
von 356 Euro pro Kindergarten]ahr." 

c) Nach Absatz 2 wIrd folgender Absatz 3 emgefügt: 

,,(3) Das Land gewährt dem Jugendamt für Jede 
Einnchtung emen zusätzlichen Zuschuss pro 
Kindergarten]ahr zur Unterstützung des Perso
nals (Verfügungspauschale), dessen Höhe sIch aus 
der Anlage 1 zu dieser Vorschnft ergibt. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. WeItere Voraussetzung 
für diesen Zuschuss 1St, dass die nach diesem Ab
satz und der Anlage 1 zu dieserVorschnft auf eme 
Tagesemnchtung entfallende Verfügungspauscha
le vollständig zur FinanzIerung zusätzlicher Per
sonalkraftstunden oder anderer, das pädagogIsche 
Personal unterstützende Kräfte, die über den 
1. Wert der Tabelle m der Anlage zu § 19 Absatz 1 
hmausgehen, emgesetzt wIrd. Zuschüsse, die 
nIcht zweckentsprechend verwendet werden, smd 
zurück zu zahlen, SIe smd nIcht rücklagefähig. 
Das Jugendamt erklärt gegenüber dem Land die 
zweckentsprechende Verwendung der nach diesem 
Absatz an die Träger geleIsteten Zuschüsse und 
legt diese durch veremfachten Verwendungsnach
weiS spätestens bIS zum 30. April des auf das En
de des Kindergarten]ahres folgenden Kalender
] ahres dar." 

d) Der blshenge Absatz 3 wIrd Absatz 4 und WIe 
folgt gefasst: 

,,(4) Das Land gewährt dem Jugendamt für Jedes 
unterdreijähnge Kind emen zusätzlichen Zu
schuss pro Kindergartenjahr (zusätzliche U3-
Pauschale). DIe Höhe der zusätzlichen U3-Pau
schale ergibt sIch aus der Anlage 2 zu dieser 
Vorschnft. AbweIchend von § 19 Absatz 51St bel 
der Alterszuordnung für das gesamte Kindergar
tenjahr das Alter zugrunde zu legen, welches die 
Kinder zum StIchtag des § 101 Absatz 2 Num
mer 10 SGB VIII erreIcht haben. Absatz 2 Satz 2 
gilt entsprechend. WeItere Voraussetzung für die
sen Zuschuss 1St, dass die nach diesem Absatz und 
der Anlage 2 zu dieser Vorschnft auf eme Tages
emnchtung entfallenden zusätzlichen U3-Pau
schalen vollständig zur FinanzIerung zusätzlicher 
Personalkraftstunden oder anderer, das pädagogI
sche Personal unterstützende Kräfte, die über den 
1. Wert der Tabelle m der Anlage zu § 19 Absatz 1 
hmausgehen, emgesetzt werden. Das zusätzliche 
Personal muss mmdestens über eme QualifikatIOn 
1m Sinne von § 2 Absatz 1 der Verembarung nach 
§ 26 Absatz 3 Nummer 3 vom 26. Mal 2008 m der 
Fassung vom 13. März 2013 verfügen. Absatz 3 
Satz 4 und Satz 5 gelten entsprechend." 

e) Der blshenge Absatz 4 wIrd Absatz 5. 

f) Der blshenge Absatz 5 wIrd Absatz 6 und WIe 
folgt gefasst: 

,,(6) Das Land gewährt dem Jugendamt für Faml
lienzentren mIt besonderem Unterstützungsbe
darf emen weIteren Zuschuss m Höhe von 1 000 
Euro. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend." 

g) Der blshenge Absatz 6 wIrd Absatz 7 und m 
Satz 5 wIrd die Angabe ,,5" durch die Angabe ,,6" 
ersetzt. 

h) Der blshenge Absatz 7 wIrd Absatz 8. DIe Angabe 
"Abs." wIrd durch die Angabe "Absatz" ersetzt. 

i) Der blshenge Absatz 8 wIrd aufgehoben. 

j) Absatz 10 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(10) Zum AusgleIch des Einnahmeausfalls nach 
§ 23 Absatz 3 gewährt das Land dem Jugendamt 
pro Kindergarten]ahr emen pauschalen Zuschuss 
m Höhe von 5,1 Prozent der Summe der Kind
pauschalen für m Tagesemnchtungen betreute 
Kinder 1m Alter von dreI Jahren bIS zur Einschu
lung, die sIch auf der BaSIS der verbmdlichen Ju
gendhilfeplanung nach § 19 Absatz 3 bIS zum 15. 
März für das m dem gleIchen Kalenderjahr be
gmnende Kindergartenjahr ergibt." 

k) Folgender Absatz 11 wIrd angefügt: 

,,(11) Kommt das Jugendamt semen Verpflichtun
gen aus § 19 Absatz 4, § 20 Absatz 5, § 21 Ab
satz 3 Satz 5, Absatz 4 Satz 7, § 21a Absatz 2 oder 
§ 21b Absatz 2 nIcht mnerhalb der vorgegebenen 
FrIsten nach, kann das Land die Zuschüsse für 
die folgenden Monate zurückhalten. Kommt das 
Jugendamt semer Verpflichtung nach, werden die 
Zuschüsse für höchstens sechs Monate nachträg
lich ausgezahlt." 

23. Nach § 21 werden die folgenden §§ 21a bIS 21d em
gefügt: 

,,§ 21a 
Landeszuschuss für plusKITA -Einrichtungen 

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt emen Zu
schuss für plusKITA-Einnchtungen 1m Sinne von 
§ 16a. Das Land stellt hIerfür emen Betrag von 45 
Millionen Euro Je Kindergartenjahr landesweIt zur 
Verfügung. Der Anteil des Jugendamts ergibt sIch 
aus der Anzahl der Kinder unter sIeben Jahren m Fa
milien mIt Leistungsbezug zur Sicherung des Le
bensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozwlge
setz buch - GrundsIcherung für ArbeItsuchende m 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mal 2011 
(BGBl. I S. 850,2094), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 7. Mal 2013 (BGBl. I S. 1167) geändert 
worden 1st (SGB II), 1m JugendamtsbezIrk 1m Ver
hältnIS zur landesweIten Gesamtzahl der Kinder un
ter SIeben Jahren m Familien mIt SGB-II-Lelstungs
bezug. Der Zuschuss an das Jugendamt 1St auf emen 
durch 25 000 Euro teilbaren Betrag festzusetzen; er 
beträgt mmdestens 25 000 Euro. 

(2) Voraussetzung für diesen Zuschuss 1st, dass das 
Jugendamt Je Einnchtung 1m Sinne des § 16a (plus
KITA) emen Zuschuss von mmdestens 25000 Euro 
weIter leItet. Zuschüsse für plusKITA-Einnchtungen 
smd für pädagogIsches Personal emzusetzen. Zu
schüsse, die nIcht zweckentsprechend verwendet 
werden, smd zurück zu zahlen, SIe smd nIcht rückla
gefähig. DIe Aufnahme m diese Förderung erfolgt m 
der Regel für fünf Jahre. § 21 Absatz 3 Satz 5 gilt 
entsprechend. 

(3) Im Kindergartenjahr 201412015 gewährt das 
Land den Jugendämtern für die plusKITA-Einnch
tungen, denen nach der EntscheIdung der Jugendhil
feplanung zum 15. März 2014 em Zuschuss als 
" Einnchtung(en) m sozIalen Brennpunkten" nach 
§ 20 Absatz 3 Satz 1 Kinderbildungsgesetz, m der 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 2011 (Gv. 
NRW. S. 385) geänderten und am 1. August 2011 m 
Kraft getretenen und bIS zum 31. Juli 2014 gültIgen 
Fassung (§ 20 Absatz 3 Satz 1 a.F.) bewilligt wurde, 
den Zuschuss nach Absatz 1 Satz 3 und 4 gemmdert 
um den Landesanteil an dem Zuschuss nach § 20 Ab
satz 3 Satz 1 a.F. 

§ 21b 
Landeszuschuss für zusätzlichen Sprachförderbedarf 

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt emen Zu
schuss für zusätzlichen Sprachförderbedarf. Das 
Land stellt hIerfür emen Betrag von 25 Millionen 
Euro Je Kindergartenphr landesweIt zur Verfügung. 
Der Anteil des Jugendamts ergibt SIch Jeweils zur 
Hälfte aus der Anzahl der Kinder 1m Jugendamtsbe
zIrk unter SIeben Jahren m Familien mIt LeIstungs
bezug zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
ZweIten Buch SozIalgesetzbuch (SGB II) 1m Verhält
nIS zur landesweIten Gesamtzahl der Kinder unter 
SIeben Jahren m Familien mIt SGB-II-Lelstungsbe
zug und der Anzahl der Kinder 1m JugendamtsbezIrk 
m Kindertagesemnchtungen, m deren Familien vor
rangIg nIcht Deutsch gesprochen WIrd 1m VerhältnIS 
zur landeswelten Gesamtzahl der Kinder m Kinder
tagesemnchtungen, m deren Familien vorrangIg 
nIcht Deutsch gesprochen WIrd. Der Zuschuss 1St Je 
Jugendamt auf emen durch 5 000 Euro teilbaren Be
trag festzusetzen, er beträgt mmdestens 5 000 Euro. 

(2) Voraussetzung für diesen Zuschuss 1St, dass das 
Jugendamt Je Einnchtung 1m Sinne des § 16b emen 
Zuschuss von mmdestens 5 000 Euro weIterleItet. 
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DIe Kindertagesemnchtung nach § 16b muss als sol
che m die Jugendhilfeplanung aufgenommen sem. 
DIe Aufnahme m diese Förderung erfolgt m der Re
gel für fünf Jahre. Das Jugendamt stellt sIcher, dass 
mIt diesen Zuschüssen auch die Kinder gefördert 
werden, bel denen nach § 36 Absatz 2 oder Absatz 3 
Schulgesetz NRW em zusätzlicher Sprachförderbe
darf beschelmgt worden 1St. § 21 Absatz 3 Satz 5 und 
§ 21a Absatz 2 Satz 5 gelten entsprechend. 

§ 2Ic 
Landeszuschuss für Qualifizierung 

Das Land unterstützt die QualifizIerung des pädago
gIschen Personals m den Tagesemnchtungen und m 
der Kindertagespflege mit emem jährlichen Betrag 
von msgesamt fünf Millionen Euro und strebt den 
Abschluss emer Verembarung nach § 26 Absatz 3 
Nummer 2 an. 

§ 2Id 
Interkommunaler Ausgleich 

(1) Werden Kinder m emer Kindertagesemnchtung 
betreut, die mcht 1m JugendamtsbezIrk des WohnsIt
zes des Kindes gelegen 1St, so kann das Jugendamt 
der aufnehmenden Kommune emen KostenausgleIch 
von dem Jugendamt des WohnsItzes verlangen. In 
diesen Fällen erfolgt die KostenbeItragserhebung 
nach § 231m Jugendamt des Wohnsitzes. 

(2) Der AusgleIch nach Absatz 1 beträgt 40 Prozent 
der Kindpauschale, sofern die Jugendämter keme 
andere Verembarung treffen." 

24. Nach § 21d wIrd folgender § 21e emgefügt: 

,,§ 2Ie 
Planungsgarantie 

(1) Jedem Träger wIrd zur FinanzIerung der Tages
emnchtung grundsätzlich mmdestens die Summe 
der Kindpauschalen abzüglich des Trägeranteils ge
zahlt, die slCh nach der Istbelegung des Vorjahres zu
züglich emer Erhöhung nach § 19 Absatz 2 ergibt 
(Planungsgarantle). Sinkt die Summe der Kindpau
schalen, die eme Kindertagesemnchtung nach dem 
Anmeldestand zum 15. März für die Monate August 
bIS Januar des 1m selben Kalenderjahr begmnenden 
Kindergartenjahres zu erwarten hat, unter den Wert 
der Summe der Kindpauschalen aufgrund der bIS Ja
nuar erreIchten Istbelegung, so gewährt das Jugend
amt dem Träger der Einnchtung zunächst Abschläge 
auf die Zuschüsse zu den Kindpauschalen m gleIcher 
Höhe WIe 1m zurückliegenden Kindergarten]ahr. 
Sobald die Summe der tatsächlichen Istbelegung 
des zurückliegenden Kindergartenjahres festgestellt 
wurde, werden die Abschlagszahlungen entspre
chend der Höhe der Planungsgarantle angepasst. 

(2) Wird 1m Laufe des Kindergartenjahres em zu
sätzliches Kind m emer Einnchtung angemeldet, bel 
der die Planungsgarantle Anwendung findet, und 1St 
em dem Bedarf entsprechender Betreuungsplatz ver
fügbar, so 1St dieses Kind unter Wahrung des Grund
satzes der TrägerautonomIe grundsätzlich aufzuneh
men. SteIgt die Summe der Kindpauschalen aus 
diesem oder emem anderem Grund, so erhöht sIch 
der Zuschuss des Jugendamtes erst wenn die Pla
nungsgarantle überschntten wIrd. 

(3) DIe Planungsgarantle findet keme Anwendung 
bel Einnchtungs- oder Gruppenschließungen. DIe 
Planungsgarantle 1St auch msoweIt ausgeschlossen, 
als der Träger der Einnchtung emzelne Gruppen 
oder zehn Plätze oder mehr auf eme andere Einnch
tung überträgt. DIes gilt auch für Plätze, die nach eI
ner Verembarung zWIschen dem Träger und dem Ju
gendamt nur vorübergehend belegt und dann von 
emer Einnchtung auf andere Einnchtungen übertra
gen wurden. Für die Berechnung der Planungsgaran
tle bel der Inbetnebnahme von neuen Einnchtungen 
kann die Oberste Landes]ugendbehörde abweIchen
de Regelungen treffen. 

(4) Bel mehrmaliger Abrechnung auf Grundlage der 
Planungsgarantle mnerhalb von VIer aufemander 
folgenden Kindergartenjahren, erhält der Träger der 

Tagesemnchtung die Planungsgarantle nur m Höhe 
der medngsten Summe der Kindpauschalen dieser 
Jahre zuzüglich der Erhöhung nach § 19 Absatz 2. 
Auf Antrag kann die Oberste LandesJugendbehörde 
m begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen." 

25. § 22 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 22 
Landeszuschuss für Kinder in 

Kindertagespflege 

(1) Das Land zahlt dem Jugendamt für Jedes Kind 
bIS zum Schulemtntt m der Kindertagespflege emen 
jährlichen Zuschuss m Höhe von 758 Euro, soweIt 
mcht für dieses Kind em Landeszuschuss nach § 21 
gewährt wIrd. Für Kinder mIt Behmderung oder 
Kinder, die von emer wesentlichen Behmderung be
droht smd, und bel denen dies von emem Träger der 
Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält das Ju
gendamt die 3,5fache Pauschale nach Satz 1. 

(2) Der Landeszuschuss nach Absatz 1 Satz 1 setzt 
bel Kindern, die außerhalb des Haushalts der Eltern 
betreut werden, eme Bestätlgung des Jugendamtes 
voraus, dass 

1. die Tagespflegeperson über eme Erlaubms zur 
Kindertagespflege nach § 43 SGB VIII verfügt, 

2. die Tagespflegeperson das Kind regelmäßig mm
destens 15 Stunden wöchentlich und länger als 
dreI Monate betreuen will, 

3. die Tagespflegeperson eme Qualifikatlon 1m Sinne 
des § 17 Absatz 1 und 2 nachweIsen kann, 

4. für Ausfallzeiten der Tagespflegeperson eme gleI
chermaßen geeIgnete Betreuung durch transpa
rente Regelung des Jugendamtes sIchergestellt 
wIrd, 

5. die laufende GeldleIstung nach § 23 Absatz 2 und 
Absatz 2a SGB VIII erfolgt. 

Der Landeszuschuss nach Absatz 1 Satz 1 setzt bel 
Kindern, die 1m Haushalt der Eltern betreut werden, 
eme Bestätlgung des Jugendamtes zu Absatz 2 Num
mer 2 bIS 5 voraus. 

(3) Der Landeszuschuss nach Absatz 1 Satz 2 setzt 
darüber hmaus voraus, dass die Tagespflegeperson 
über eme zusätzliche QualifikatlOn zur Betreuung 
von Kindern mIt Behmderung oder drohender Be
hmderung yerfügt oder mIt emer solchen 1m ZeIt
punkt der Ubernahme der Betreuung begonnen hat. 

(4) § 19 Absatz 4 Satz 1 und § 21 Absatz 10 gelten 
entsprechend." 

26. § 23 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze ange
fügt: 

"In den Fällen des § 21d können die ElternbeIträ
ge nur durch das Jugendamt des WohnsItzes erho
ben werden. SoweIt die Förderung m Kinderta
gespflege gemäß § 23 SGB VIII erfolgt, smd 
weItere KostenbeIträge der Eltern an die Tages
pflegeperson ausgeschlossen. Das Jugendamt 
kann die Zahlung emes angemessenen Entgelts 
für MahlzeIten an die Tagespflegepersonen zulas
sen." 

b) Dem Absatz 2 wIrd folgender Satz angefügt: 

"In den Fällen des § 21d leitet das Jugendamt der 
aufnehmenden Kommune, das die Daten nach 
Satz 1 erhält, diese an das Jugendamt der Wohn
sItzkommune weIter." 

c) Absatz 3 Satz 2 wIrd durch die folgenden Sätze 
ersetzt: 

"AbweIchend von Satz lISt für Kinder, die ab 
dem Schuljahr 2012/2013 vorzeitlg m die Schule 
aufgenommen werden, die Inanspruchnahme von 
Angeboten m Kindertagesemnchtungen oder 
Kindertagespflege ab dem 1. Dezember für maXI
mal zwölf Monate beItragsfrel. Werden Kinder 
aus erheblichen gesundheItlichen Gründen nach 
§ 35 Absatz 3 Schulgesetz NRW für em Jahr zu-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhem-Westfalen - Nr. 18 vom 30. Jum 2014 345 

rückgestellt, so beträgt die ElternbeItragsfreiheIt 
nach Satz 1 ausnahmsweIse zweI Jahre." 

d) Dem Absatz 5 wIrd folgender Satz angefügt: 

"Bel GeschwIsterregelungen smd Kinder, deren 
Tagesbetreuung nach Absatz 3 elternbeItragsfrei 
1st, so zu berücksIchtIgen, als ob für SIe em EI
ternbeItrag zu leIsten wäre." 

27. § 26 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nummer 2 bIS 4 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,2. die Zuschüsse nach § 22 Absatz 1 alle zweI 
Jahre erstmals zum Kindergarten]ahr 2016/2017 
anzupassen, 

3. das Nähere zum Verfahren zur Gewährung der 
Landeszuschüsse zu regeln, 

4. den Prozentsatz nach § 21 Absatz 10 für die 
Kindergarten]ahre ab 1. August 2015 !.leu fest
zulegen, wenn er sIch 1m Zuge emer Uberprü
fung des Belastungsausgleichs nach § 28 Ab
satz 2 verändert,'.' 

b) Absatz 3 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(3) DIe Oberste Landes]ugendbehörde tnfft mIt 
den kommunalen SpItzenverbänden, den SpItzen
verbänden der FreIen Wohlfahrtspflege und den 
Kirchen 

1. eme Verembarung über die Bildungs- und Er
zIehungsarbeIt der Kindertagesemnchtungen 
(Bildungsverembarung), msbesondere zur 
sprachlichen Bildung emschließlich der Erfas
sung und Mitteilung summanscher Ergebmsse 
zu § 13c Absatz 4 an das Jugendamt, 

2. eme Verembarung über die Fort- und WeIter
bildung der pädagogIschen Kräfte (Fortbil
dungsverembarung), 

3. eme Verembarung über die QualifikatIOn und, 
bel den Kindertagesemnchtungen, den Perso
nalschlüssel (Personalverembarung). 

DabeI smd die Prmzlplen der Pluralität, der Trä
gerautonomie und der KonzeptIOnsvIelfalt zu be
rücksIch tIgen." 

28. § 27 wIrd WIe folgt geändert: 

a) DIe Absatzbezeichnung ,,(1)" wIrd gestnchen. 

b) Absatz 2 wIrd aufgehoben. 

29. § 28 wlrd Wle folgt geändert: 

a) DIe Überschnft wIrd WIe folgt gefasst: 

,,§ 28 

Schluss bestimmung'.' 

b) Absatz 2 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(2) DIe Oberste Landes]ugendbehörde überprüft 
die dem Belastungsausgleich nach § 21 Absatz 10 
zugrundeliegende Kostenfolgeabschätzung spä
testens zum 31. Dezember 2014." 

30. DIe Anlage zu § 19 wIrd WIe folgt gefasst: 

a 

"Anlage zu § 19 

Gruppenform I: Kinder 1m Alter von zweI Jahren bIS 
zur Einschulung 

Kinder- Wöchentliche Kindpauschale Personal 
zahl Betreuungszeit in Euro 
20 25 Stunden 4689,45 2 Fachkräfte. 

msgesamt 55 
Fachkraft-
stunden (FKS) 
(1. Wert) SOWle 
12,5 sonstIge 
Personalkraft-
stunden/Per-
sonalkosten 
(PKS) em-
schließlich 
Freistellung 

b 20 35 Stunden 6283,69 2 Fachkräfte, 
Insgesamt 77 
FKS (1. Wert) 
SOWIe 17,5 
sonstige PKS 
eInschließlich 
Freistellung 

c 20 45 Stunden 8058,41 2 Fachkräfte, 
Insgesamt 99 
FKS (1. Wert) 
SOWIe 22,5 
sonstIge PKS 
emschließlich 
Freistellung 

DIe Zahl der Kinder 1m Alter von zweI Jahren soll mm
destens 4 aber mcht mehr als 6 betragen. 

Gruppenform II: Kinder 1m Alter von unter dreI Jahren 

Kinder- Wöchentliche Kindpauschale Personal 
zahl Betreuungszeit in Euro 

a 10 25 Stunden 9667,89 2 Fachkräfte, 
Insgesamt 55 
FKS (1. Wert) 
SOWIe 15 sons-
tIge PKS eIn-
schließlich 
Freistellung 

b 10 35 Stunden 12 971,95 2 Fachkräfte, 
Insgesamt 77 
FKS (1. Wert) 
SOWIe 21 sons-
tige PKS eIn-
schließlich 
Freistellung 

c 10 45 Stunden 16636,96 2 Fachkräfte, 
Insgesamt 99 
FKS (1. Wert) 
SOWIe 27 sons-
tige PKS em-
schließlich 
Freistellung 

Gruppenform III: Kinder 1m Alter von dreI Jahren und 
älter 

Kinder- Wöchentliche Kindpauschale Personal 
zahl Betreuungszeit in Euro 

a 25 25 Stunden 3461,01 1 Fachkraft 
und 1 Ergän-
zungskraft, 
Insgesamt 27,5 
FKS und 27,5 
EKS (1. Wert) 
SOWIe 10 sons-
tIge PKS em-
schließlich 
Freistellung 

b 25 35 Stunden 4620,20 1 Fachkraft 
und 1 Ergän-
zungskraft, 
Insgesamt 38,5 
FKS und 38,5 
EKS (1. Wert) 
SOWIe 14 sons-
tige PKS eIn-
schließlich 
Freistellung 

c 20 45 Stunden 7404,64 1 Fachkraft 
und 1 Ergän-
zungskraft, 
Insgesamt 49,5 
FKS und 49,5 
EKS (1. Wert) 
SOWIe 18 sons-
tige PKS em-
schließlich 
Freistellung 
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Für die Kinder mIt Behmderung oder Kinder, die von 
emer wesentlichen Behmderung bedroht smd, und 
bel denen dies von emem Träger der Eingliederungs
hilfe festgestellt wurde, erhält der Träger der Ein
nchtung grundsätzlich den 3,5fachen Satz der Kind
pauschale HIb. In den Fällen, m denen diese Kinder 
m der Gruppenform H mIt 45 Stunden wöchentlicher 
BetreuungszeIt betreut werden, wIrd die Kindpau
schale Hc um 2 000 Euro erhöht. 

DIe sIch aus der Anwendung des § 19 Absatz 2 ab 
dem Kindergarten)ahr 2015/2016 ergebenden Verän
derungen smd m den Tabellenwerten zu den Kind
pauschalen mcht enthalten." 

31. DIe Anlage zu § 21 wIrd WIe folgt gefasst: 

"Anlage 1 zu § 21 

Größe der Einrichtung Höhe der 
Verfügungs-
pauschale 

Eingrupplg nach § 20 Absatz 3 1000 Euro 
Satz 1 

Eingrupplg (übnge) 3000 Euro 

ZweIgruppIg 4000 Euro 

Drelgrupplg 6000 Euro 

Viergrupplg uro 

Fünfgrupplg 9000 Euro 

Sechsgrupplg 10000 Euro 

Sieben- und mehrgrupplg 11 000 Euro 

Anlage 2 zu § 21 

Wöchentliche Betreuungszeit Zusätzliche 
V3-Pauschale 
in Euro 

a 25 Stunden 1400 

b 35 Stunden 1800 

c 45 Stunden 2200 
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Artikel 2 
Änderung des Ersten Gesetzes 

zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

§ 5 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes vom 12. Dezember 1990 (GV NRW. 
S. 664), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
14. Februar 2012 (GV NRW. S. 97) geändert worden 1St, 
wIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Nummer 8 wIrd der Punkt durch em Komma 
ersetzt. 

bb) Folgende Nummer 9 wIrd angefügt: 

,,9. eme Vertreterm oder em Vertreter aus dem Ju
gendamtsel ternbelra t." 

b) In Absatz 2 wIrd die Angabe ,,8" durch die Angabe 
" 9" ersetzt. 
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Artikel 3 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

§ 36 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV 
NRW S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 10. April 2014 (GV NRW. S. 268) geändert worden 
1St, wIrd WIe folgt geändert: 

a) Absatz 1 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(1) Der Schulträger lädt gememsam mIt den LeIte
rmnen und LeItern der Tagesemnchtungen für Kinder 

und der Grundschulen die Eltern, deren Kinder m 
zweI Jahren emgeschult werden zu emer InformatI
onsveranstaltung em, m der die Eltern über Förder
möglichkeIten 1m ElementarbereIch und Pnmarbe
reIch msbesondere auch über die Bedeutung 
kontmUIerlich aufemander aufbauender Bildungspro
zesse beraten werden." 

b) Absatz 2 wIrd WIe folgt gefasst: 

,,(2) Das Schulamt stellt zweI Jahre vor der Einschu
lung fest, ob die SprachentwIcklung der Kinder al
tersgemäß 1St und ob SIe die deutsche Sprache hmrel
chend beherrschen. DIe Feststellung nach Satz 1 gilt 
bel Kindern als erfüllt, die eme Kindertagesemnch
tung besuchen, m der die sprachliche Bildung nach 
Maßgabe der § 13c m Verbmdung mIt § 13b des Kin
derbildungsgesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV NRW. 
S. 462) m der Jeweils geltenden Fassung gewährleIstet 
1St. Beherrscht em Kind nach der Feststellung nach 
Satz 1 die deutsche Sprache mcht hmrelchend und 
wIrd es mcht nachweIslich m emer Tagesemnchtung 
für Kinder sprachlich gefördert, soll das Schulamt das 
Kind verpflichten, an emem vorschulischen Sprach
förderkurs teilzunehmen. Hierdurch soll gewährleIstet 
werden, dass Jedes Kind vom Begmn des Schul
besuchs an dem Unterncht folgen und sIch daran 
beteiligen kann. DIe Schulen smd verpflichtet, das 
Schulamt bel der Durchführung der Sprachstands
feststellung zu unterstützen; hIerbeI 1St auch eme Zu
sammenarbeIt mIt den Kindertagesemnchtungen und 
der Jugendhilfe anzustreben." 

c) In Absatz 3 Satz 3 wIrd die Angabe ,,3" durch die An
gabe ,,4" ersetzt. 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

(1) DIeses Gesetz tntt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
1. August 2014 m Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe m) und Nummer 24 
treten am 1. August 2015 m Kraft. 

Düsseldorf, den 17. Jum 2014 

(L. S.) 

DIe LandesregIerung 
N ordrhem -Westfalen 

DIe Mimsterpräsldentm 

Hannelore K r a f t 

DIe Mimsterm 
für Schule und WeIterbildung 

Sylvla L öhr man n 

Der FinanzmImster 

Dr. N orbert Wal t e r - Bor) ans 

Der Mimster 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä ger 

Der Mimster 
für ArbeIt, Integratwn und SozIales 

Guntram S c h n eId e r 

DIe Mimsterm 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute Sc h ä f e r 

DIe Mimsterm 
für GesundheIt, EmanzIpatIon, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- GV NRW 2014 S. 336 
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